
InakƟves Mitglied  /Jahr      25.-€
AkƟve   /JahrMitglieder (ab 18 Jahre) 120.-€

bei der Prinzengarde
bei den Wölleklös´chen
als Prinzenbegleitung/Hofstaat
als inakƟves Mitglied

beim Herr lferratn- E
in der Tanzgarde

beim Damen Elferrat- 

in der Showtanzgruppe

Hier möchte
ich mitmachen:

Hiermit beantrage ich die MitgliedschaŌ in der Mausbacher KarnevalsgesellschaŌ „LösƟge Wölleklös“ e.V.

Mit meiner UnterschriŌ erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gülƟgen Fassung an. Die InformaƟonspflichten
gemäß ArƟkel 12-14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten
zu Vereinszwecken/Ehrungen durch den Verein/Verbände genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 
FahrgemeinschaŌen) weitergegeben werden dürfen.

Jährliche Beitragshöhe

Ich willige ein, dass Fotos/Videos von meiner Person zur PräsentaƟon des Vereins/Abteilungen angeferƟgt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen: Homepage des Vereins

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos/Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 
weltweit abruĩar sind. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
ZukunŌ wiederrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Texƞorm  gegenüber dem Verein erfolgen.(Brief oder Mail)

Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos/Videos im Internet kann durch die KG LösƟge Wölleklös e.V. nicht sichergestellt werden. 
Der Verein kann nicht haŌbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch DriƩe z.B. für das herunterladen. von Fotos/Videos und deren
anschließender Nutzung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, das trotz meines Widerrufs Fotos/Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen des
Vereins geferƟgt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Erwachsenenabteilung

BiƩe füllen Sie zur Erteilung der EinzugsermächƟgung unser beigefügtes SEPA LastschriŌenmandat aus.
Der 1. Beitrag wird .sofort nach der Anmeldung anteilig eingezogen  In folgenden Jahren wird der fällig Beitrag 1x jährlich per LastschriŌ abgebucht. 
Der Einzug läuŌ zum 01.05. eines Jahres. Barzahlung ist nur bei einer JahresmitgliedschaŌ  möglich. und nach Rücksprache

Mausbacher KarnevalsgesellschaŌ LösƟge Wölleklös e.V.  -  1. Vorsitzender Joachim Braun  -  Gressenicher Str. 118  -  D-52224 Stolberg-Mausbach
oder per Mail an: @loesƟge-woellekloes.dedatenschutz

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der
gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Bilder/Videos zur Kenntnis genommen
und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Datum Vor- u. Nachname/n des/der ges. Vertreter/s

Regionale Presseerzeugnisse 

Pflichtangaben

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit oder teilweise mit Wirkung
für die ZukunŌ widerrufen werden kann.

(BiƩe )ankreuzen

Name:

Plz.:

E-Mail:_____________________________ __________________________@

Vorname:

Wohnort:

Straße:

Geburtsdatum:

__________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Mobil: _________ ___________________-

Freiwillige Angaben

( staat etc.)Nur möglich bei Prinzenbegleitung/Hof
JahresmitgliedschaŌ  /Jahr40.-€

InformaƟon zum Datenschutz (DSGVO)

Einwilligung in der Veröffentlichung von Personenbildnissen

Chronik des Vereins Social Media Seiten des Vereins

UnterschriŌ: ______________________

Bei Minderjährigen bzw. GeschäŌsunfähigen

UnterschriŌ: ______________________

InformaƟon zur EinzugsermächƟgung

Wideruf ist zu richten an

Anmeldedatum:

___________________________

UnterschriŌ: ______________________

Registriert beim Kassierer
Registriert beim Vorsitzenden
Feld für Interne Bearbeitung:

AkƟve   /JahrMitglieder (bis 17 Jahre)   40.-€



Mausbacher Karnevalsgesellschaft
Löstige Wölleklös e.V.

Gressenicher Straße 118
52224 Stolberg-Mausbach
Deutschland



Art. 12 DSGVO Transparente InformaƟon, KommunikaƟon und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betr. Person  

 

1. 1Der Verantwortliche triŏ geeignete 
Maßnahmen, um der betroffenen Person alle 
InformaƟonen gemäß den ArƟkeln 13  und 14 
und alle MiƩeilungen gemäß den ArƟkeln 15  
bis 22 und ArƟkel 34, die sich auf die 
Verarbeitung beziehen, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache zu übermiƩeln; dies gilt 
insbesondere für InformaƟonen, die sich 
speziell an Kinder richten. 2Die Über miƩlung 
der InformaƟonen erfolgt schriŌlich oder in 
anderer Form, gegebenenfalls auch 
elektronisch. 3Falls von der betroffenen Person 
verlangt, kann die InformaƟon mündlich erteilt 
werden, sofern die IdenƟtät der betroffenen 
Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 

2. 1Der Verantwortliche erleichtert der 
betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte 
gemäß den ArƟkeln 15 bis 22. 2In den in ArƟkel 
11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der 
Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund 
des Antrags der betroffenen Person auf 
Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den 
ArƟkeln 15  bis 22 täƟg zu werden, wenn er 
glaubhaŌ macht, dass er nicht in der Lage ist, 
die betroffene Person zu idenƟfizieren.  

3. 1Der Verantwortliche stellt der betroffenen 
Person InformaƟonen über die auf Antrag 
gemäß den ArƟkeln 15 bis 22 ergriffenen 
Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber 
innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags zur Verfügung. 2Diese Frist kann um 
weitere zwei Monate verlängert werden, 
wenn dies unter BerücksichƟgung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen 
erforderlich ist. 3Der Verantwortliche 
unterrichtet die betroffene Person innerhalb 
eines Mo nats nach Eingang des Antrags über 
eine Fristverlängerung, zusammen mit den 
Gründen für die Verzögerung. 4Stellt die 
betroffene Person den Antrag elektronisch, so 
ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem 
Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes 
angibt. 

4. Wird der Verantwortliche auf den Antrag der 
betroffenen Person hin nicht täƟg, so 
unterrichtet er die betroffene Person ohne 
Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über die 
Gründe hierfür und über die Möglichkei t, bei 
einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen oder einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen. 

 

 

5. 1InformaƟonen gemäß den ArƟkeln 13  und 14 
sowie alle MiƩeilungen und Maßnahmen 
gemäß den ArƟkeln 15  bis 22 und ArƟkel 34  
werden u nentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
2Bei offenkundig unbegründeten oder – 
insbesondere im Fall von häufiger 
Wiederholung – exzessiven Anträgen einer 
betroffenen Person kann der Verantwortliche 
entweder  

 ein angemessenes Entgelt verlangen, bei 
dem die Verw altungskosten für die 
Unterrichtung oder die MiƩeilung oder 
die Durchführung der beantragten 
Maßnahme berücksichƟgt werden, oder  

 sich weigern, aufgrund des Antrags täƟg 
zu werden. 
 
3Der Verantwortliche hat den Nachweis 
für den offenkundig unbegründeten o der 
exzessiven Charakter des Antrags zu 
erbringen. 

6. Hat der Verantwortliche begründete Zweifel 
an der IdenƟtät der natürlichen Person, die 
den Antrag gemäß den ArƟkeln 15 bis 21 stellt, 
so kann er unbeschadet des ArƟkels 11 
zusätzliche InformaƟonen anfordern, die zur 
BestäƟgung der IdenƟtät der betroffenen 
Person erforderlich sind.  

7. 1Die InformaƟonen, die den betroffenen 
Personen gemäß den ArƟkeln 13 und 14 
bereitzustellen sind, können in KombinaƟon 
mit standardisierten Bildsymbolen 
bereitgestellt werden, um in leicht 
wahrnehmbarer, verständlicher und klar 
nachvollziehbarer Form einen 
aussagekräŌigen Überblick über die 
beabsichƟgte Verarbeitung zu vermiƩeln. 
2Werden die Bildsymbole in elektronischer 
Form dargestellt, müssen sie maschi nenlesbar 
sein. 

8. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß ArƟkel 92  delegierte Rechtsakte zur 
BesƟmmung der InformaƟonen, die durch 
Bildsymbole darzustellen sind, und der 
Verfahren für die Bereitstellung 
standardisierter Bildsymbole zu erlassen.  

Quelle: hƩps://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/ 


